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Amtlicher Teil. 8 4.

Bekanntmachung
über die bei Behörden oder in kriegswirtschaftlichen Organi¬
sationen beschäftigten Personen . Vom 3. Mai 1917.

Der Bundesrat hat aus Grund des 8 3 dies Gesetzes über
die Ermächtigung des Buuöesrats zu wirtschaftlichen Maß-
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 l.
, . *$*$ ®| nc  Beamter zu sein, bei Behörden oder in kriegs-
^ ^ tschastüchen Organisationen beschäftigt ist, kann auf die
gewtsferchaste Erfüllung seiner Obliegenheiten durch Hand¬schlag vcr-p,lichtet werden. ' y
r . Bei Behörden bestimmt die borge,etzte Zentralbehörde,
be; Zentralbehörden der Vorstand , welche von den bei ihr
beschäftigten Personen zu verpflichten sind, wer die Ver-
pZichtung vorzunehmen hat und in welcher Fornr die Ver¬
pflichtung erfolgen soll. Die gleichen Bestinimungen trifft
bei kriegswirtschaftlichen Organisationen die Zentralbe¬
hörde, der hie Aufficht über die Organisation zusteht. Bei

«Ablichtung »ollen die verpflichtenden Personell auf
die Bestimmungen dieser Verordnung hingewiesen werden.

Ueber die Verpflichtung wird ein Protokoll aufgenom-
men, das der Verpflichtete mitunterzeichnet.

8 3.
. .. Wer gemäß 8 1 verpflichtet worden ist, wird mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft, wenn

fri ' ^ inen Obliegenheiten gehörende Handlung
Geschenke oder andere Vorteile annimmt , fordert oder sich
versprechen läßt.

8 3.
. .. Wer gemäß § 1 verpflichtet worden ist, wird mit Ge-
fangnis und mit Geldstrafe bis zu fünfzigtausend Mark , bei
mildernden Umstanden ' mit Gefängnis bis zu drei Jahren
und mit Geldstraft bis zu zwanzigtauftnd Mark oder init
enrer vie,er Strafen bestraft , wenn er für eine Handlung,
dir eiiw Verletzung der ihm übertragenen Obliegenheiten ent-
yalt , Geschenke oder andere Vorteile annimmt , fordert oder
sich versprechen läßt.

Wer einer gemäß 8 1 verpflichteten Person für eine
Handlung , die erne Verletzung der ihr übertragenen Ob-
n(genhelten enthält , Geschenke oder andere Vorteile an-
bieret, verspricht oder gelvährt, wird mit Gefängnis bis zu
drei Jahren und mit Geldstrafe bis zu zwanzigtauftnd Mark
oder mit erner dieser Strafen bestraft.

8 5.
. In den Fallen der 88,2 >is 4 ist das Empfangene oder
klären tm ^ für oem Staate verfallen zu er-

k m11? ^n Fällen der 88 3 und»4 kann neben Gefängnis
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

8 6.
Wer gemäß 8 1 verpflichtet worden ist, wird , soweit

nicht nach anderen Bestimmungen eine schwerere Straft ver¬
wirkt ist, mit Gefängnis bis zu einem Jahre irnd mit Geld-
stliase bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
tastrast , wenn er die infolge seiner Tätigkeit erlangterr
Kenntnisse über Einrichtungen oder Maßnahmen der Be¬
hörde 'oder der Organisation dazu mißbraucht , sich oder
crnem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen oder
einem anderen Schaden zuzufügen.

^ Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Antragsbe-
Stellen , tTb bte 1111§ 1 ^ 2 Satz 1 und 2 bezeichnet«,,

§ 7.
Wer gemäß § 1 verpflichtet worden ist, wird mit Geld¬

strafe bw zu dreitausend Mark oder mit Gefängnis bis
zu drei Monaten bestraft , wenn er Geschäfts- oder Betrftbs-
geheimmsse eines Dritten , die infolge seiner Tätigkeit zu
feiner Kenntnis gelangt sind, nnbeftigt offenbart.
^ hudelt er in der Absicht, den Inhaber des Geschäfts

ouer Betriebs zu schädigen oder sich oder einem anderen
einen Vermögensvorteil zu verschaffen, oder verwertet er
rn gleicher Absicht ein Geheimnis der im Abs. 1 bezeicbneten
Art ,o wird er mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder init einer dieser
Strafen bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein ; die Zurück¬
nahme des Antrags ist zulässig.

_ Neben der Straft kann auf Verlangen des Verletzten
auf eine an ihn zu erlegende Buße dis zum Betrage von
zehntausend Mark erkanirt werden. Eine erkannte Buße
schließt die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungs¬
anspruchs aus . *

1



»s r
Dir rtrrolk>,iui»g tritt mit  dem Dagr der BerMndung in

Straft.  Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin , den 3. Mai 1917.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr. Helfferlch.

Bekanntmachung
zur Ergänzung der Bekanntmachung über den Verkehr mit
Knochen, Knvchenerzeugnissen, insbesondere Knochenfetterk,
und anderen fetthaltigen Stoffen vom 15. Februar 1917
(Reichs-Gesetzbl. S . 137). Vom 3. Mm 1917.

Der Bunvesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß-
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel  I.
Die Bekanntmachung über den Verkehr mit Knochen,

Knvchenerzeugnissen, insbesondere Knochensetten, und an¬
deren fetthaltigen Stoffen vom 15. Februar 1917 (Reichs-
Gesetzbl. S . 137) wird wie folgt ergänzt:

1. Nach 8 3 wird folgender 8 3a ein gefügt:
' 8 3 a.

Gastwirtschaften , Speiseanstalten , Schlachthöfe, Tarnr-
schleimereien. Metzgereien, Wurstfabriken , Konservenfabriken,
Kmnkenhäuser, Lazarette und ähnliche Betnebe , bet ö^nen
ein? größere Fettausbeute aus Abwässern zu erwarten steht,
sind verpflichtet , auf Anordnung der zuständigen Behörde
zur Rückgewinnung der in den Abwässern enthaltenen <̂ette
entweder Fettabscheider aus ihre Kosten aufzustellen oder
deren Aufstellung durch die von der Behörde beauftragten
Stellen unter den von der Behörde naher sestgestellten Be-

^in^Dic^Bestimmungen finden auf Anstalten und Betriebe
der Heeresverwaltungen keine Anwendung.

2 Im 8 5 AM. 1 ZM - 2 wird hinter „8 1" eingefügt:
„8 3 a Abs. 1".

Z. Im 8 6 Zeile 2 werden die Worte : „des 8 2, 8 5
Abs i Satz 1" ersetzt durch die Worte : „der 88 2, 3 a o
Abs. 1 Satz 1".

Artikel  II.
Die Verordnung tritt am 15. Mai 1917 in Kraft.
Berlin , den 3. Mai 1917.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Gr . Helfferlch.

Abt . III b. Tgb.-Nr . 9009/2661.
Frankfurt a . M .. den 24. April 1917.

Bett : Forderung der Holzabfuhr.
Verordnung.

Auf Grund des 8 9b des Gesetzes über den Belage¬
rungszustand vom 4. Juni 1851 in der Fassung des Reichs-
aesctzcö vom 11. Dezember 1915 bestimme ich für den nur
unterstellten Korpsbezirk und — im Einvernehmen mit dem
Gouverneur — auch für den Befehlsbereich der Festung
Mainz:

1. Halter von Pferde -, Ochsen- und Kuhfuhrwerken sind
verpflichtet, auf schriftliche Aufforderung des . für ihren
Wohnort zuständigen Holzabsuhrausichusses für jeden rhnen
von dem Holzabsuhrausschuß bezeichne en Au traggcber die
jeweils bestimmten Mengen Nutzholz (auch Acetonhvlz) zu
den festgesetzten Zeiten nach den ihnen bezerchncten Orten

^ ^ Wagenbesitzer sind in gleicher Weise verpflichtet , ihre zur
Holzabfuhr geeigneten Wagen zur Verfügung zu stellen.

3. Jede ulSiinliche Person ist tielpflichtet , auf Aufforde¬
rung des für ihren Wohnort zuständigen Hvlzabfuhraus-
schusses gegen den ortsüblichen Lohn bei der Abfuhr von
Holz aus den Wäldern insoweit mitzuwirken, als es ohne
wesentliche Schädigung ihrer eigenen Verhält,fls,e geschehen
kann.

Z. Gegen die .Heranziehung durch den Holzabfuhraus¬
schuß sowie gegen die Höhe der von dem Hvlzabfuhrausschuß
sestzusetzenden Vergütung (Ziitz l .und 2) steht die Beschwerde
zu, die keine aufschiebende Wirkung hat.

lieber die Beschwerde entscheidet eudgiltig der Landrat
(Krcisdirektor ) bezw. bei Stadtkreisen in Preußen der Re¬
gierungspräsident und bei Städten mit über 20 000 Ein¬
wohnern in Hessen das Ministerium des Jnueru in Darm¬
stadt.

4. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
einem Jahr , beim Vorliegen mildernder llmstaude init Haft
oder Geldstrafe bis z»i 1500 Mk. bestraft.

II. Die Holzabfuhrausschüsse werden in Preußen von
den Regierungspräsidenten , in Hessen vom Ministerium des
Innern in Darmstadt gebildet.

XVIII Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel,

Generalleutnant.
* ♦ •

T .-B. Pr . I. 10. D. 720.
Wiesbaden, den 8. Mai 1917.

Abdruck zur gefälligen weiteren Veranlassung ergebenst.
Der Holzabfuhrausschuß besieht:

1. für die Städte aus eineiu Mitgliede des Magistrats und
dem zuständigen Königlichen Reviervcrwalter — fiir die
Stadt Frankfurt a . M. aus dem Borstande des städti¬
schen Forftamts —,

2. für die Landgemeinden aus dem Bürgermeister und dem
zuständigen Königlichen Revierverwalter.
Meinungsverschiedenheiten des Holzabsuhrausschusses

werden in den Landkreisen vom Königlichen Landrat und in
den Stadtkreisen von mir entschieden.

Der Reüiernngs * Präsident.
In Vertretungr

d. Gizhcki.
An die Herren Landräte des Bezirks (mit Ausnahme

von Biedenkopf) sowie an die Magistrate in Frankfurt
a. M . und Wiesbaden.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Die bei Ihnen aufbewahrteu Landsturmrollen des Ge¬

burtsjahres 1900 sind sofort, spätestens aber bis zuin 15.
d. Mts . vormittags hierher einzusenden.

Der Termin ist unter allen Umständen einzuhalten.
Diez,  den 12. Mai 1917.

Der Zivilvorfitzenve der König !. Ersatzkommisfion.
I . » .

Zinna ermann.
mmam ^7 —— — >» >»» 1»'«MW»iiHUlUiMMMI

Michtarntttcher Teil

Deutscher Reichstag.
105. Sitzung vom 10. Mai 1917.

11 Uhr 15 Min . Auf der Tagesordnung stehen die
deutsch-türkischen Rechtsverträge.

Staatssekretär Z i m m e r m a n n : Die veuisch- türki¬
schen Rechtsverträge , die am 11. Januar 1917 in der Reichs-
lanzlei unterzeichnet ivrirden, sind zwar juristisch-technischer
Natur , haben aber auch eine hohe politische Bedeutung.
Sie verfolgen den Zweck, das sogenannte System der Kapi-
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^ihtt )unötvicrt geregelt tiat . Dir, ? sia \jUxiVatlon «,vccV\U' hat¬
ten sich mit der Zeit zu Privilegien ausgewachsen, durch
welche die Fremden in der Türkei eine befere Steilung,
als die Landeseingesessenen erhielten . Dies empfand die
Türkei als eine Verletzung ihrer nationalen Würde, nament¬
lich nachdem Japan die Befreiung von der Konsulargerichts¬
barkeit durchgesetzt hatte . Nachdem die Türkei durch die
Uinwälzung des Jahres 1908 zu einem Verfassungsstaat
geworden war , wurde diese Beschränkung der Souveräni¬
tät als geradezu unerträglich angesehen, ihre Befrekung
wurde von der ganzen osmanischen Welt einhellig gefordert.
Diese Stimmung machten sich unsere Fernde zunutze, indent
sie der Gefahr eines Anschlusses der Türket an die Zentral-
mächte durch das Angebot des Verzichtes auf die Kapitu¬
lationen zu begegnen suchten. Die klarblickenden und ziel-
bewußten Leiter der türkischen Politik zogen aber aus die¬
sem Angebot eine für unsere Feinde sehr überraschende Fol¬
gerung und erklärten , hpß die türkische Neutralität nicht
käuflich sei. Die Türkei hob aber mit Wirkung aut den
1. Oktober 1914 die Kapitulation selbständig auf . Wenige
Monate später traten die Türken als Bundesgenossen au
unsere Seite und haben sich von diesem Augenblick an als
treue Waffenbrüder bewährt (Beifall ) und durch glänzende
Tapferkeit Erfolge erzielt , von denen die Annalen des
Weltkrieges ruhmvoll berichten. Die deutsche Negierung
konnte die einseitige Aufhebung der Kapitulationen nicht als
wirksam anerkennen, da es sich um verbriefte Rechte han¬
delte, wohl aber war sie bereit , die Türket von beit Fesseln
der Kapitulationen zu befreien und nM.ihr besondere Rechts-
Verträge abzuschließen. Wir wünschen nur , daß die deut¬
schen Untertanen in den türkischen Ländern frei und sicher
leben können, dazu bedarf es eines Rechtszustandes, der es
fremden Agenten unmöglich macht, urtter dem Deckmantel
der Kapitulationen ganze Provinzen der Türkei loszurei¬
ßen. Deutschland ivird nach Kräften der Türket zur Er¬
reichung dieses Kriegszieles helfen. Ich bitte Sie , die
vorliegenden Verträge möglichst einhellig zu genehmigen

^Ministerialdirektor Kriege  gab einen historischen Ab¬
riß der deutsch-türkischen Rechtsbeziehungen und setzte den
Inhalt der neuen Verträge auseinander , die zuin ersten
Male nicht in der französischen Diplomatensprache , sondern
in den Sprachen der beiden Vertragschlteßenden abgefaßt
sind. (Beifall ). Die kaiserliche Regierung ist der festen
Ueberzeugung, daß die verbündete Türket die von ihr mit
so großer Energie begründeten Reformen zu einem glücklichen
Ende bringen werde.

Abg. Spahn (Ztr .) : Meine politischen Freunde wer¬
den den Verträgen zustimmen, die den in der Türket sich auf¬
haltenden Deutschen die religiöse und kulturelle Bewe¬
gungsfreiheit sichern Werden. Wir hoffen, daß dtese Ver¬
träge auf lange Zeit hinaus eine starke Stütze unseres Bünd¬
nisses sein werden. (Beifall ).

Abg. Landsberg (Soz .) : Wir Sozialdemokraten
erkennen den Anspruch jedes Volkes auf Freiheit an und
gönnen es dem tüchtigen und kräftigen türkischen Volk von
Herzen, daß es durch Abschüttelung der Kapiturattonen
Herr it* eigenen Lande geworden ist. Wir hoffen, daß
unsere türkischen Bundesgenossen uns diese Glückwünsche
recht bald werden zurückgeben können. (Heiterer Beifall ).
Auch das Fremdenrecht in Deutschland bedarf der Reform.
Es muß jedem anständigen Ausländer gestattet sein, sich
bei uns auch ohne die Zustimmung der Polizei ntederzu-
lassen. Dem Auslieserungsvertrag tuerden wir unsere Zu¬
stimmung versagen, weil oft Mißbrauch mit der Ausliefe¬
rung politischer Männer getrieben wird . Mit solchen Be¬
griffen darf man jetzt nicht mehr in Verträgen operieren.

Abg. v. Liszt (Fortschr . Vp.) : Auch wir haben keine
Bedenken, den Verträgen unsere Genehmigung zu erteilen,
nachdem das türkische Parlament auch bereits sämtliche
Verträge unverändert angenommen hat . Gegen einige Be¬
stimmungen des Ausliesernngsvertrages haben wir ebenfalls
Bedenken. Wir bringen unfern tapferen Waffenbrüdern
in der Türkei unsere wärmsten Wünsche dar . (Beifall ).

Abg. Kreth (kons .) : Mit einer gewissen Genugtuung
können wir feststellen, daß das Deutsche Reich als erster
Staat mit der Türkei völkerrechtliche Verträge abgeschlossen
hat . Der sogenannte kranke Mann am Bosporus hat in

Dxe XtUlct üatt vVwsiV\\%b«‘\\üm <j>«>ob
Staaten werden , dtevner ft« ,cvrtt bex êyens-xetchen Täte ^-
tvit des Feidmarichatls von der Goltz in der Türter.

Abg. Thvma (natl .) : Wir heißen die Verträge will¬
kommen. Sie beruhen aus der Grundlage der unbedingten
Gleichberechtigung der beiden verbündeten Reiche. Unsere
Beziehungen können durch den Austausch von deutschen
Professoren, von Industriellen und .Handwerkern noch ge¬
fördert werden. Bisher ist das Französische in der Türkei
noch vorherrschend. Es gibt dort 500 französische Schulen.
Hier eröffnet sich ein weites Feld für deutsche Betätigung.

Abg. Mcrtin (Dtsch . Fr .) : Wir stimmen auch dem
Avsliefernngsv .rtlage zu, der unserem monarchischen Emp¬
finden entspricht. Abg. S t ad t ha gen (Soz . A.-G.) : Vor
Bündnissen und Verträgen sollte man den Reichstag hören.
Den Auslieserungs - und Nrederlassungsvertrag lehnen lote
ab. Abg. Freiherr V. Rtchthofen (natl .) : Alle Beden¬
ken müssen zurückstcben gegenüber der großen politischen
Bedeutung di ser Verträge . Direktor Kriege  erklärt , daß
politische Delikte nichi zr Auslieferungsdelikten gemacht
werden sollen.

Darauf werden dir deutsch-türkischen Verträge ttt allen
dem ln,ringen unter lebhaftem Beifall angenommen, ebenso
das Aussührunasgesetz
Präsident Kaempf erbat und erhielt die Ermächtigung , aus
Anlaß der Erledigung dieser Verträge dem türkischen Parla¬
ment Gruß und Glückwunschdes Deutschen Reichstags zu
entbieten.

Ber Erörterung der Ernährungsfragen , zu denen zahl¬
reiche Entschließungen der Kommission vorliegen, erklärte
Präsident des K. E. A. v. Batocki, wir könnten froh und
dankbar sein, wenn die landwirtschastlia,e Erzeugung trotz
zunehmender Schwierigkeiten einigermaßen auf der bisheri¬
gen Höh- gehalten wird . Das sei eines unserer wichtigsten
Ziele. Mit großer Knappheit hätten wir auch nach dem
Kriege zu rechnen. Gelinge es nicht, die dichtbevölkerten
Bezirke angemessen zu versorgen, dann breche unser Wirt¬
schaftsleben zusammen. Daher brauchten wir die öffentliche
Bewirtschaftung ,die ohne Eingriffe in die Produktton nicht
möglich fei. Ohne den Schleichhandel wäre unsere Arbeit er-
folg reicher gewesen. War es in den Städten nicht einmal
möglich, die Menschen richtig zu zählen, so könne man dem
Lande aus den falschen Schätzungen keinen Vorwurf machen.
Die Brotkartenschwindler hätte man früher unschädlich ge¬
macht, wenn man besser aufgepaßt hätte . Nach einer Be¬
sprechung durch die Mitglieder des Hauses wurde dte Wet-
terberatüng auf Freitag vertagt.

106. Sitzung vom 11. Mai 1917.
11 Uhr 15 Min . Aus der Tagesordnung stehen zunächst

kleine Anfragen. Auf eine Anffage des Abg. H " ck scher
(Fortschr. Vp.) wegen der englischen Verleumdung, die dent-
sckc Regierung ziehe Fett aus den Soldatenleichen, erwiderte
Staatssekretär Zimmermann:  Diese erbärmliche Be¬
hauptung ist zuerst in französischen Zeitungen aufgetaucht und
scheint auf der Tatsa.che zu beruhen, daß es in Deutschland
Kadaveickcrwertungs-Gesellschasten gibt. Hierdurch ist wahr¬
scheinlich ein absichtliches Mißverständnis herbeigesührt wor¬
den zur Irreführung der öffentlichen Meinung. Um go un¬
erhörter ist es, daß kürzlich im englischen Unterhanse der
engl'ftbe Minister Lord Robert Cecil die Nachricht als immer¬
hin nickt unglaublich! htnstellte. (Empörte Pfuirufe). Daß
Lord Robert Cecil das niederträchtige Märchen geglaubt hat,
erscheint völlig ausgeschlossen, offenbar wollte er wioerum
die Empörung der gesamten Menschheit auf uns laden. Die¬
ses Verhalten der englischen Regierung richtet sich selbst.
(Lebhafter Beifall).

Auf Anfrage des Abg. Frhrn . v. Nicht Hofen (Natl .)
erklärte ein Regierungsvertreter, es lägen bisher keine Mel-
dunoen vor, daß die englischen Behörden in Ostafrika bi?
Annahme der deutschen Silberrupien verweigert hätten. Tie
Regierung bemüht sich unablässig, auf diplomatischemWege
die Deutschen in Ostafrika vor schweren Schäden zu bewahren.

Auf eine Anfrage des Abg. Malkewitz (kons .) wegen
des Papiermangels der Zeitungen erklärte Ministerialdirektor
Müller:  Die befürchtete Gefahr ist der Gegenstand eines
Teicarammwechsels zwischen dem Reichskanzler und dein Ver¬
ein Berliner Zeitungsverleger gewesen. Der Mangel an
Zeitungspapier ist auf die Schwierigkeiten ip der Bersor-

jL
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. . <*" Bet bcr Stvttlenberforanng ift in elfter  Linie big
XrrtcreTfe ber unmittetbav an  der Sonbegberteiblsumj betei=
k'ckttu ffiiiftunggbettiebe  zu berücksichtigen. Soweit eg bnmit
vereinbar ift,  hat die Reichsleitung im Zusammenwirkenniit
der Heeresverwaltung alles getan, um den Zeitunasüruck-
pap-erfabriken die nötigen Kohlen zuzuführen. Sic inirb euch
ftrtfahren, die Schwierigkeitenin der Herstellung von Truck¬
papier zu beseitigen. , -

Auf Anfrage des Mg . Kunert (Unabh . Soz ) betr die
angebliche Einziehung don Belgiern teilt Oberst Marquardt
m:t, daß das Kriegsministerium sich telegraphisch mit den
zuständigen Generalkommandos in Verbindung gesetzt habe
und eine Nachprüfung ungeordnet sei.

Hierauf wird die Aussprache über die Eruährunasfraqenfortgesetzt. "
Bai,rischer Ministerialrat Huber  wendet sich gegen die

Darstellung, die gestern der Abg. Schmidt-Berlin über die
bayrischen Malzschiebungen gegeben hat. Es sei unrichtig,
cag sich die Schuldigen durch größere Beträge losgrkanft
hatten. Es hätten jedoch einzelne der in Betracht kommen-
den Personen ftir gemeinnützige Zwecke größere Beträge zur
Lprni gnng ge stellt, die man freilich nicht hätte annrhmen
dürfen. (Sehr richtig! links.) Sie werden aber -vor einer
strafrechtlichen Verfolgung nicht geschützt sein.
* ^ bg. .Hoff (Fortschr. Vp.) : Wir haben es nicht ver¬
standen, unsere landwirtschaftlichen Verhältnisse richtig auf
den lkrieg einzustellen. Tas gilt namentlich für die Vieh¬
bestände. Unsere Abhängigkeit-. vom Auslände ist gerade wegen
des letzten Zolltarifs sehr gestiegen. Trotzdem werden wir
aus kommen; ein Land wie Deutschland kann nickt aus¬
gehungert werden. Herr v. Batocki hat mit schweren Wider¬
standen zu kämpfen. Unsere Landwirtschaft hat im Kriege
nickst versagt, wohl aber ihre Führung. Drei Jahre lana
haben wir eine ungeheuerliche Vergeudung von Nahrunqs-
ltoften getrieben. Im Herbst muß in die Viehbestände An¬
gegriffen werden. Abg. Heck(Natl.) rühmte die Leistungen
der Landwittschaft, Abg. Rocsicke(Kons.) „,ast dem Kanzler
me Schuld an den wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei. Aba
Rupp (d Fr .) erkannte die Not in den Großstädten an . Nack-
iem noch verschiedene Redner gesprochen, wurde »ft Weiter-
beratung auf Sonnabend vertagt.

Das Htlfswerk in Belgien.
WTB. Berlin,  11 . Mai . Nachdem die Vereinigten

Staaten die Neutralität aufgegeben haben, sind wegen der
be f H " fswerkes  in Belgien längere

Unttrhandlungen geführt worden, die nunmehr abgeschlossen
nnl'- .Hiernach ist die Bersorgui-g der Bedö.cerung' in den be-
ftbten Gebieten Belgiens und Nordftankreichs mit Lebens-

' bl" auch weiterhin als gesichert anzusehen. Tie Bureaus
der Hilfskommissron in Relohvrk. London und Rotterdam

" bisherige Tätigkeit fortsetzen, die Finanzierung
>xn Ankauf und dê Transport der für die bese.ht.n Gebiete
tesimmten Lebensmittel in die Wgge (eiten. Mit Rücksicht
ans den neutralen Charakter des Unterstt!Furz.qsw.erkes wird

S ®”' bon  einem spanischen, das Rotterdamer
von eniem holländischen Direktor geleitet werden. Die Ti-
rektvren werden auf Grund von Vereinbarungen die bezüa-

der Regierung des betreffenden
behandeln wahrend die Abwicklung »er laufenden

Ge.chaste in den Händen der bisherigen amerikanischenMit-
g.nder verbleibt. In den besetzten Gebieten Belgiens und
Nordfrankreichs sind seit dem 1. Mai sämtlich" Amerikaner
mirch Angehörige neutraler Staaten , insbesondere Hollands
Spaniens und der Schweiz ersetzt worden. An Stelle des
bisherjgen amerrkanftchen Leiters des Brüift .er Bureaus tritt
mn holländischer und spanischer Leiter. "Gemäß der neuac-
regelten ortlrcken Zuständigkeit dieser Herren sollen auch dft
neuen fpanstHen und holländischen Mitglieder der Hilfs-
kommission über die besetzten Gebietsteile verteilt werden
.i.ie rê elnmßige Zufuhr der erftrderlickxu Nahrunasmitt -l
ilsche-n, nunmehr gesichert, nachdem die Schiffe dcr* Hi>fs-
iomimpioii dre Hafen in Großbritannien zur Unterfuckuna
a 'I ^ anlaufen sollen. Tie Durchquerung des Sper ^ k
biets ist für fte daher nicht mehr erfvrder.ich. ^

<f3tovint tttth  _ M., , ..
, * cr Verfanb tton fpeveigem etiiagut ift unter

Wissen Voraussetzungen laut Bekanntmachung der Kal. Eisen-
bahndirektlvii Frankfurt (Main) wieder freigegeben worden.

^imvurg , 12.  Mai . Eine bodenlose Roheit wurde in
e.ner der letzten Nächte im nahen Lindenholzhaujen beaan-
gen. -t.ort brachen Diebe in einen Schweinestall ein, führen
em hvehtrachtigesMutterfchwein fort und schlachteten cs ' auf
freiem Feld. Am anderen Morgen fand man die blutigen
Ueberreste sowie die jungen Tierchen auf dem Felde zerstreut
Ferner wurde demselben Landwirt zu gleicher Zeit ein Sack
.Znrtosfeln gestohlen. Von den Tätern fehlt bis jetzt jede

T- 3 " ber  Brückendorstadt schlachtete ein Schweine-
leptzer heimlich zwei Ferkel. Tie Polizei bekam aber Wind

,l" tb  beschlagnahmte kurzerhand das ganze
fleisch Ter Besitzer hat nun nicht nur das Nachsehen, son¬
dern wird auch noch bestraft werden.

JtmßS- und Bolkswirtschafttiche».
'-be bezugsscheinfrei.  Gegenüber den in Ber-

viaucherkrcisen uingchenöen, von interessierten Kreisen qe-
nahrten und zu sinnlosem Einhamsterm verführenden Ge¬
rüchten, dre besagen, Seide würde binnen kurzem dem Be-
zugsscheukzwangeunterworfen werden, erklärt die Reichs-
beklndungsstelle das; fte nicht beabsichtigt, Seide von der
Freiliste zu streichen und der Bezugsscheinpflicht zu unter-

Mnzeige«.

Vorschuß- und Ssmkasscii-Vcrciii
E. G. m. u. H.

zu Holzappel.
Bilanz pro 1916/17.

Aktiva
Kassa
Vorschüsse
Hypotheken
Sreigschilling
Wechsel
Effekten
Inventar
Banken
Immobilien

2533,78
123809,88
238185 .34

8349,34
2679 .40

39644 .50
149,96

53336 .50
4476 .40

Passiva
Sparkassen
Kreditoren
Reservefonds I
Reservefonds II
Stammanteil
Gewinn und

Verlust

M

373314,46
2763,51

19614,—
4000,—

68453,50

5019,63

M 473165,10
1917 stattgefundelien General-

M 473165,10

^et anV 0-. Mai . nuuijtimiuenen csei
Versammlung wurde eine Dividende von 5°/» festgesetzt.

Am 1. März 1916 betrug die Mitgliederzahl 513
Im - aufe des Jahres sind eingetreten 7

Summa 520
Am Schlüsse des Jahres schieden aus:

a) durch Tod n
b) freiwillig 11 22

Mitgliederzahl am 1. März 1917 49s
~ Der Vorstand: [2783
ffmndj Schwarz . Karl Aut . Ha yn. Adolf Wilhelm.

Bekanntmachung.
O , den 14. d. Ms ., ab wird in den hieftaen
^b ^ ^ " elgeschäften(mit Ausnahme von W. Bauscher) auf
den Nummerab,chnltt 18 der Lebensmittelkarte 140 Gramni
Südfrucht ui armelade  und auf Nummerabscknitt 10 ^e>-
Lebensmittelkarte 160 Gramm Graupen  a .wLebcn
Freiendiez,  den 12. Mai 1917.

_Der Bürgermeister.
Ber. ntw,p" ich für die GKÄfMitun- Richard Hein,
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